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eeffentliche Sitzung vom: 16. o3 .1:-9}:3:·- ; ,. / 

Datum der öffentlichen Einberufung 

Datum der Einberufung der Räte: 
der Sitzung·: ~f 3. 73 

o9 .o3.73 

Punkt der Tages
ordnung: 

Anwesend: HH. M2rcel Steffen, Bür germeister Victor 
Sch~deck, Marcel Tremuth, Schöffen - Leon 
Fel ten, Edouard Schmi t, Nicolas Sclwmchtgen, 
Leon Leytem, Räte - lViarcel ThilmEm, Sekretär. 

No 4 Abwesend: mit Entschuldigung: HH . Paul Bosseler, fä=,,rcel 
~•'2gner, Rs. te. 

Gegenstand: ohne Entschuldigung:------

Feldwegereglement 

DER GEMEINDERAT, 

Gesehen ert. 5o des Dekretes vo~ 14 . Deze~bcr 1789 be
treffend die Verfassung der Gemei:1deverwe.l tungen 
Gesehen art. 3 Titel XI des Dekretes vom 16/24 August 
1790 über das Gerichtswesen, 

Gesehen art. 46 des Dekretes vcm 19/22 . JuJi 1791 be
treffend die Gemeinde~olizei, 
Gesehen art . 4o des Dekretes vom 28 . SerJ tember - 6. Ok
tober 1791 betreffend die länd.lichen c;.:_~ter und Gebräuche 
und die Landpolizei, 
Gesehen art. 36 des Gesetzes vom 24. Februar 1843 über 
die Organis2.tion der Gemeinde U-'1.d Dist __ ·.:...k-:e, 

Gesehen das Gesetz vo~ 12. Juli 1844 Lber die Vizinal
wege, 
Gesehen das Gesetz vom 2 . Juni 19c6 über d €:1 Schutz der 
öffentlichen Gesundheit, 
Gesehen Art. 7 des Gesetzes vom 29. Juli 1930 be treffend 
die Verstaatlichung der Lokalpolizei abe es.ri.c.'t: _·t durch 
das Gesetz vom 25. Juli 1947 über die Erhöhill1ß der von 
den Strafgerichten zu verhängenden Geldstrafen, 
Gesehen das Gut8chten des Sani tä.tsinspektors '.rorn 21.12 .19' 

Beschliesst einstimmig nachstel1endes Reglement über die 
Feld-und Waldwege der Gemeinde ~!iondorf zu e:·lassen. 

Art. 1 Unbeschadet anderer g~setzlichen oder reglementarischer 
Bestimmungen betreffend die Staats-und Gemeindewege , 
gelten die Vorschriften des geg~nwär~igen Reglementes 
für sämtliche Feld-und Waldl.',ege, welche cem öffentlichen 
Verkehr dienen sogar wenn es s~ch tun P:civateigentum 
handelt . 

Art. 2 Eigentümer von Bäumen und Hecken längs der Wege sind ge
halten dieselben derart zu besclmeiden. dass die Aeste 
nicht auf den Weg überhängen kön.~en. · 
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Eigentümer von Hecken längs der Wege sind verpflichtet, 
dieselben aufe ine Maximalhöhe von l,5o Meter zu beschnei
den. Das Beschneiden von Bäumen und Hecken muss bis zum 
1. März jeden Jahres beendet sein, widrigenfalls die Ge
meindeverwaltung diese Arbeiten auf Kosten des Versäumers 
ausführen lassen kann. 

Art. 3 Unbesch2det anderer gesetzl icher oder reelement2rischer Be
stimmungen müssen sämtliche Neubauten und Umbauten min
destens einen IVleter von der äussersten Weggrenze entfernt 
bleiben. Bei Vorhandensein eines Grabens oder einer 
Böschung gelten deren äusserste Kante als Weggrenze. 

Art. 4 Umzäunungen dürfen nur im Mindestabstand von 5o Centimeter 
von den in art. 3 genannten Abgrenzungen entfer,1t 
errichtet werden. Es ist verboten die öffentl:i_che Fahrbahn 
mit in die Umzäunung einzubegreifen. Längs dc:v- Wege darf nu: 
Gla.ttdraht bei der Errichtung der Zäune verwendet werden. 
Die Verwendung von Stacheldraht ist untersae t. Die 
Eingangspforten der Viehpferchen müssen nach ir..nen öffnen. 

Art. 5 Ausfahrten über Gräben müssen mit Abflussröhren versehen 
sein. Die beiden Seiten dieser Durchlä sse mü s s en aus Mauer
werk oder aus Rohrköpfen bestehen. Die Geme~ndeverwaltung 
bestimmt den Durchmesser der Abflussröhren sowie den 
Umfang und die Beschaffenheit der e.uszuführenden Arbeiten. 

Der Unterhalt dieser J\.nlae;e oblie .'."" t den je·r,e~ligen Be
nützern. 

Art. 6 Es ist verboten Grenzsteine, welche die ~egebr eiten an
geben, zu entfernen oder zu versetzen Entwässe?ungsgräben 
aufzufüllen sowie Wegerände und Wegeböschune;en Z',l bepfl an
zen oder zu beschädigen. 

Art. 7 Bei sämtlichen Bestellungs- und Erntea rbeiten ist das 
Uebere;reifen auf die Wege untersagt. Das \Ver-d.en muss auf 
dem Grundstück selbst erfolgen. 

Art. 8 Die bösvdülige Beschädigung der Wege ist ve'_~;.:o·'~:-;n . Die 
Räder oder die Laufflä chen der Fehrzeuee dürfen die Wege 
nicht beschö.digan. 

Art. 9 Es ist verboten, Abfälle, Erde, Materialien irgendwelche 
Geeenstände oder Stoffe c1.uf die Wege zu vverfen 1 nieder
zulegen oder fallen zu lEtssen, sofern sie den Verkehr 
behindern oder gefährden können. 

Alle Abfälle je~licher Art sind von den EigentUmarn oder 
Transportunternehmern auf die eigene do.zu von Ce:;.~ Gemein
deverwc:ll tung bereitgestellten und eingerichteten Schutt
abladestätten zu fahren. Daselbst pilt dass die Zufahrts
wege in freien, fahrbereiten Zustand erhalten v,erden . 
Auf keinen Fall derf das Schuttabladeplateau mjt Abf~llen 
belegt werden, sondern muss dasselbe stets befcihrba r und 
aufe eräumt sein. Die Abfälle sind vom Plateau her a b auf 
die Abhiinge cler Schutthalde zu verteilen. 

Art. lo Bei Tauwetter, Glatteis anhaltenden Regenfällen, be i m 
Schmelzen bedeutender Schneemassen so,1,1ie be:;.. grosser Hitze 
kann der Verkehr auf den Feld- und Waldwegen, in dringen
den Fällen, durch den Schöffenrat untersagt we :r.den. 
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Der Verkehr auf diesen Weeen kann ebenfalls untersa~t 
werden, wenn dieselben schweren Beschädigungen ausgesetzt 
sind durch den Transport von Wald- und Steinbruchpro
dukten mittels Lastkraftwagen oder Traktoren. 

Die Urheber der erfolßten Beschädigungen sind verpflich
tet den angerichteten Schaden zu ersetzen. 

Art. 11 Zuvviderhandlungen c;egen die Vorschriften vorstehenden 
Reg lementes werden mit einer Gefängnisstrafe von 1 bis 7 
Tagen und einer Geldstrafe von 5o- 5oo Franken, oder nur 
mit einer dieser Strafen g eahndet. Ausserdem hat der 
Verurteilte den angerichteten Schaden in einer vom Gericht 
festzusetzenden Frist wieder gut zu machen. 

Pour deliberation conforme, Le boq;:•, 

CERTIFICAT AYiS DE PUBLICATION 

Le college des bourgmestre et echevins certifie que 
le present reglement 2 ete publi e en due forme le 
23.05.1973. 

Pour le college 
bourg~tre, 

rfal/r·· ·7 

echevinal, 
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